
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Leiterinnen und Leiter von Registraturen 
(Teil B Abschnitt XVII der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

5 VII / 1. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Leiter von Registraturen. 
 

 

Leiterinnen und Leiter von Registraturen. 

 

6 VIb / 1. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Leiter von Registraturen, denen mindestens zwei Registratu-
rangestellte, davon einer mindestens der Vergütungsgruppe 
VII, ständig unterstellt sind. 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens zwei Be-
schäftigte, davon mindestens eine oder einer mindestens der 
Entgeltgruppe 5, ständig unterstellt sind. 
 

7 VIb / 2. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Leiter von Registraturen, denen mindestens fünf Registratur-
angestellte ständig unterstellt sind. 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens fünf Be-
schäftigte ständig unterstellt sind. 

 

8 

Vc / 1. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

 
 
Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten 
Registratur, denen mindestens drei Registraturangestellte, 
davon mindestens einer der Vergütungsgruppe VIb, ständig 
unterstellt sind. 
 
 

 
1. Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten 

vielfach gegliederten Registratur, denen mindestens drei 

Beschäftigte, davon mindestens eine oder einer mindestens 

der Entgeltgruppe 6, ständig unterstellt sind. 

Vc / 2. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

 
Leiter von Registraturen, denen mindestens vier Registratur-
angestellte, davon drei mindestens der Vergütungsgruppe 
VII, ständig unterstellt sind. 
 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens vier 

Beschäftigte, davon mindestens drei mindestens der Ent-
geltgruppe 5, ständig unterstellt sind. 

 

Vc / 3. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

 
Leiter von Registraturen, denen mindestens acht Registratu-
rangestellte ständig unterstellt sind. 
 

 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens acht 

Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

 



2 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9a 

Vb / 1. 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 
 

 
Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten 
Registratur, denen mindestens fünf Registraturangestellte, 
davon zwei mindestens der Vergütungsgruppe VIb, ständig 
unterstellt sind. 
 

 
1. Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten 

vielfach gegliederten Registratur, denen mindestens fünf 
Beschäftigte, davon mindestens zwei mindestens der Ent-
geltgruppe 6, ständig unterstellt sind. 

Vb / 2. 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 
 

 
Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten 
Registratur der Vergütungsgruppe Vc, deren Tätigkeit sich 
durch die besondere Bedeutung der Registratur aus der Ver-
gütungsgruppe Vc heraushebt. 
 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1, deren Tätig-
keit sich durch die besondere Bedeutung der Registratur aus 
der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 


